
Hallenordnung 
 

Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum Alsfeld 
 
 
 
 

Das Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum des Hessischen Turnverbandes e.V. in Alsfeld ist eine gemeinnützige 
Einrichtung zur Schulung und Ausbildung von Übungsleiter*innen / Trainer*innen sowie Sportler*innen, für 
Seminare sowie ein Ort zum Sport treiben und der Begegnung. Um dies in angenehmer Atmosphäre zu 
ermöglichen, bitten wir, die nachfolgenden Regeln zu beachten. 

 
1. Mit Räumlichkeiten und Inventar des Hessischen Turnverbandes ist pfleglich und ordentlich umzugehen. 

2. Das Betreten des Parkettbodens ist nur in Sportschuhen mit abriebfester Sohle oder 
Turnschläppchen gestattet. Ansonsten nur auf Strümpfen oder barfuß; keine Straßenschuhe, auch 
nicht zum Zuschauen. 

3. Klein- und Großgeräte müssen nach Nutzung wieder an ihren angestammten Platz zurückgeräumt werden. 
Die Geräteräume sind aufgeräumt zu hinterlassen. 

4. Das Anbringen von Klebestreifen auf dem Parkett (als Markierung o.a.) ist untersagt. Bei Zuwiderhandlung 
werden der*dem Verursacher*in die Reinigungskosten in Rechnung gestellt. 

5. Die Verwendung von Haft- und Klebemitteln ist strikt untersagt. Bei Zuwiderhandlung werden der*dem 
Verursacher*in die Reinigungskosten in Rechnung gestellt. 

6. Im ganzen Gebäude und auf dem Gelände herrscht absolutes Rauchverbot. 

7. Das Mitbringen von Speisen in die Halle ist untersagt. 

8. Wertsachen sollten immer mitgenommen werden. Bei Verlust oder Beschädigung übernimmt der 
Hessische Turnverband keinerlei Haftung. 

9. Die Fluchtwege im Flur und im Treppenhaus sind zu jeder Zeit freizuhalten. 

10. Bei Verlust von Schlüsseln wird eine Gebühr von mindestens 50,- € berechnet. 

11. Das Mitbringen von Tieren ist untersagt. Einzige Ausnahme können, nach vorheriger Absprache, 
Assistenzhunde sein. 

12. Besucher*innen von Gästen dürfen sich nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des HTV auf dem Gelände des 
Hessischen Turnverbandes aufhalten. 

13. Die Sporthalle ist mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet. Sollte der Alarm mutwillig ausgelöst werden, 
so werden der*dem Verursacher*in die dadurch entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. 

 

 
 

 

 
Das Team des Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum des Hessischen Turnverbands wünscht 

euch viel Spaß beim Sporteln. 

Bei Ertönen des Alarms muss umgehend das Hallengebäude 
verlassen und die ausgeschilderte Sammelfläche aufgesucht 

werden 

Stand: 07.04.2025 


